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Das Reglement giebt Anhaltspunkte sowohl
iiber den Schutz der Artillerie durch In-
fanterie, sowie tdber den Angriff der Batterien.
Die Artilleriefenerwirkung wird durch geeignete
Formationen, sowie durch zweckentsprechende
Geldndeausnutzung abgeschwicht. Die Infanterie
ist verpflichtet, die Artillerie zu beschiitzen und
zu decken. Beim Maskieren ist die Infanterie
der Artillerie unterstellt. Die betreffende Kom-
pagnie stellt sich 8 —900 m vor den Geschiitzen
auf, wenn mdoglich ausserhalb der  Schusslinie.
Ihre Hauptaufgabe besteht darin, das Infanterie-
feuer von der Bedienungsinannschaft abzuhalten.
Gegen Kavallerie werden Artillerieabteilungen
durch staffelfsrmig auf der Hhe der Geschiitze
und Caissons und ca. 150 m seitwirts der Po-
sition aufgestellte Plotone gesichert.

Die Artillerie wird nach den gleichen Grund-
sitzen wie die Kavallerie angegriffen, aber man
geht friher in Kampfformation dber. Man geht
rasch vor, erdffnet aber das Feuer
nicht zu frih. Gute Ausnitzung des Ge-
lindes erleichtert den Anmarsch und erhdht die
Feuerwirkung. Das Feuer wird in der
Abteilung selber auf die Infan-

teriebedeckung, die Bespannung

und die Geschitze verteilt. Es muss
versucht werden, die Bedeckung von der Batterie

zu trennen und letztere alsdann mit der blanken‘;
Waffe zu nehmen. Protzt sie auf, so wird die

Bespannung sofort beschossen. Verlassene Stiicke
sind wegzufiihren oder zu demontieren. — Solche

Ubungen werden gegen Flaggenbatterien haufig |
Es gebt daraus hervor, dass die

durchgefihrt.
leitenden XKreise Frankreichs dem Kampf der
Infanterie mit und gegen die Artillerie grossere
Bedeutung beimessen, als irgend eine andere
Armee. Ob wohl noch die bitteren Erfahrungen
des Krieges von 1870/71 nachwehen?

Italien stellt durch ein paar markante ]

Sitze die leitenden Grundsitze wie folgt auf.
Nachdem festgestellt worden ist, dass Ruhe und
kaltes Blut die Infanterie gegeniiber der Reiterei
sicherstellen, heisst es: Das beste Mittel gegen
den Reiterangriff ist, ihn festen Fusses zu er-
warten und ikn mit Feuer zu empfangen, in
welecher Formation auch immer die
Infanterie sich befinden mag. Das
ist viel besser, als mit dem Ubergang in eine
bessere Formation Zeit zu verlieren. Ein ge-
schlossener Zug ist immer bereit, er braucht
bloss Front gegen die Reiterei zu machen und
das Feuer auf beliebige Distanz zu
erdffnen. Fir Pferde ungangbare Hinder-
nisse sollen benutzt werden, wenn gendigend Zeit
zur Verfiigung steht. In zerstreuter Ordnung
von Kavallerie dberrascht, feuert jeder
Soldat in der Stellung, in der er
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sich gerade befindet. Wenn ein Zug
auf einem Fliigel nicht fiberraschend angegriffen
wird, so kdnnen die dusseren Gruppen oder der
ganze Zug rasch die Front #&ndern, indem der
dusserste Fligel augenblicklich abbiegt, um so
den Truppen des nicht attackierten Fliigels Ge-
legenheit zu geben, bei der Abwehr ebenfalls
mitzuwirken. Auf den Ruf oder das Signal
s»Kavallerie werden ohne weiteres die
Bajonetteaufgemacht Die geschlos-
sene Kompagnie formt, wenn geniigend Zeit zur
Verfigung =steht, das Karree (quadrato),
macht sogleich fertig und pflanzt das Seiten-
gewehr auf. In der zerstreuten Ordnung werden
ebenfalls die Bajonette aufgesteckt und die Fligel-
gruppen feuern, werden sie durch- oder iber=-
ritten, so feuern die Unterstitzungen. Die Truppe,
welche die Reiterei zuerst erblickt, giebt das
potwendige Signal. Das Bataillon kennt keine
besonderen Formationen. Die Zugfihrer
der direkt attackierten Einheiten
erdffnen ohne weiteren Befehl das
Feuer. . A

Endlich wird besonderer Wert darauf gelegt,
dass der moralische Effekt, den <das
Erscheinen der Kavallerie hervorbringt, lahm-
gelegt werde. Dies kann, verbunden mit einer
richtigen Erziehung des Soldaten diberhaupt, er-
reicht werden, wenn hiufig dichte Linien oder ge-
schlossene Abteilungen, selbst zweigliederige, von
attackierender Reiterei in verschiedenen Gang-
arten durchritten werden. Solche Ubungen sind fiir,
die Kavallerie ebenfalls lehrreich und vorteithaft.
Wir glauben, das sei ein Pankt, auf den auch wir
etwas mehr Gewicht legen sollten. Wenn man
sieht, welch’ gewaltige Wirkung eine mur einiger-
massen gut gerittene Attacke auf unsere Leute
hervorbringt, so muss man sich notwendigerweise
sagen, dass hier zu wenig geschieht. Wirden
wir mehr solche Angriffe fiben, es kiimen keine
soleh’ bedauerlichen Dinge vor, wie sie anldss-
lich der grossen Attacke der Kavalleriebrigade
der Manoverdivision bei Wyler im Sand am
letzten Korpsmandvertage des II. Armeekorps
1901 vorgekommen sind! —

Auf grossen Distanzen wird gegen Artil-
lerie gefeuert, um das Auffabhren und
BEinschiessen der Batterien zu ver-
hindern. (Schluss folgt.)

Die gsterreichisch-ungarische
Wehrvorlage.

Die neue Wehrvorlage in Osterreich - Ungarn
ist zwar vom ungarischen Parlament vorliufig
abgelehnt und ihre Beratung vertagt worden,
und andrerseits wird aus Wien gemeldet, dass
im jingsten Kronrat beschlossen ist, die Vorlage
in ihrer jetzigen Gestalt ganz fallen zu lassen,



dagegen in einer neuen Vorlage eine Erhdhung
des Rekrutenkontingents um 20,000 Mann vor-
livfig fir das nachste Jahr zu fordern. Nichts
destoweniger erscheint es von Interesse, der un-
langst den Dbeiden Parlamenten vorgelegten Vor-
lage einen niheren Blick zu widmen, da die
neue Vorlage, wie schon aus der gleichen Hohe
ihres geforderten Mehrbedarfs an Mannschaften,
den die bisherige Vorlage nur provisorisch fiir
drei Jahre forderte, hervorgeht, im Wesentlichen
ganz dieselben Ziele verfolgt, wie die bisherige.

Osterreich - Ungarn hat in den letzten drei
Jahrzehnten, durch wirtschaftliche Ricksichten
und die geringe Geneigtheit seiner Parlamente
fir Bewilligungen fir das stehende Heer ge-
hemmt, nur sehr wenig fiir die numerische Ver-
stirkung seines stehenden Heeres gethan. Die
Aufwendungen des Kaiserstaates fir seine Wehr-
. macht sind nicht nur absolut, sondern auch ver-
héltnismissig Wweit geringere, wie 2. B. die-
jenigen des deutschen Reiches; und wenn aller-
dings die wirtschaftliche Entwickelung Oster-
reich-Ungarns hinter derjenigen Deutschlands
sehr zuriickgeblieben ist, so giebt es doch eine
Grenze der Berdcksichtigung ihrer Anforder-
ungen, die mit dem Hinweis des Honvedmini-
sters Baron Fejervary darauf deutlich bezeichnet
ist, ,dass es die Pflicht der Regierung sei, unter
allen Umsténden dber die Sicherheit des Staats
zu wachen und Alles aufzubieten, dass die Wehr-
macht desselben gegeniiber jeder Eventualitat
erfolgreich standhalten konne®. Seit dem Jahre
1869 hat in Osterreich - Ungarn nur eine Er-
hdhung des gemeinsamen Heeresrekratenkontin-
gents am 23,000 Mann stattgefunden. Das
deutsche Heer ist heute beispielsweise mit seinen
600,516 Kopfen der Friedensstirke annihernd
doppelt so stark wie das dsterreichisch-ungarische
mit seinen 359,366 Kopfen der Friedensprisenz.
Allerdings haben die Landwehren beider Reichs-
bilften inzwischen eine ausserordentliche Ver-
stirkung erfahren, sodass sie fir beide sich auf
etwa je 200,000 Mann beziffern, und diese Land-
webhren haben insofern einen kriegsbereiteren
Charakter wie in anderen Heeren, als sie jedes
zweite Jahr in Dauer von bis zu vier Wochen
iiben und teilweise auch zu den Herbstmandvern
herangezogen werden und ein besonders ausge-
bildetes Rekrutenkontingent erhalten. Allein mit
der lediglich aus wirtschaftlichen Ricksichten
erfolgten, unverhiltnismissigen Ausgestaltung
seiner Landwehren, neigt Osterreich - Ungarn
schon seit geraumer Zeit immer mehr und mehr
zum Charakter der Milizheere hin*), und wenn

#) Der Friedens-Etat der dsterreichisch - ungarischen
Bataillone betrigt 18 Offiziere, 372 Maon — der der
deutschen Bataillone durchschnittlich etwa 18 Offiziere,
550 Mann.
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sich seine parlamentarischen Korperschaften, wie
im heute vorliegenden Fall diejenigen Ungarns,
auch fernerhin einer die wirtschaftliche Leistungs-
fihigkeit nicht dberspannenden Ausgestaltung
des Heerwesens verschliessen, so k&nnte es leicht
eintreten, dass das vom Minister Fejervary be-
zeichnete Ziel sich fiir Osterreich-Ungarn nicht
verwirklicht. Das, was die Regierung Osterreich-
Ungarns heute forderte, und wovon sie, wie e€s
scheint, mit einem Kompromiss zum weitaus
grossten Teil herabzugehen bereit scheint, ist im
Verbiltnis zu den in den letzten drei Jahrzehn-
ten stattgefundenen Heeresvermehrungen anderer
Kontinentalmachte so unbedeutend und zugleich
substantiell und zifferméssig derart als dringend-
stes' Bediirfnis nachzauweisen, dass seine Ableh-
nung denjenigen, der die innerpolitischen Frik-
tionen Osterreich - Ungarns nicht in Betracht
zieht, nar befremden kann.

Der ungarische Landesverteidigungs - Minister
selbst hat im Wehrausschuss darauf hingewiesen,
dass die Zunahme des Rekrutenkontingents seit
1869, dem Jahre der grossen Reorganisation des
osterreichisch-ungarischen Heeres, nur um 20 %
zunahm, wihrend die Bevdlkerung selbst um
50 %% anwuchs. Wir setzen hierbei voraus, dass
der Minister die mannliche, wehrpflichtige
Bevdlkerung im Auge gehabt hat. — In dem-
gelben Zeitraum hatte Deutschland sein Kon-
tingent um 200 %o, Frankreich und Russland
das ihrige um je 100 %o erhdht. An der Hand
der betreffenden Daten stellte der Minister die
heutige militarische Inferioritdt Osterreich - Un-
garns dar, und betonte, dass selbst die seit
1869 erfolgte Erhohung des Rekrutenkontingents
um 20 °/o keine wesentliche Stirkung des Kom-
battanten-Elements der dsterreichisch-ungarischen
Armee hervorgerufen habe, In dieser Zeit seien
viele Heeresanstalten entstanden, deren Bildung
etwa 30,000 Mann beim Friedensstand des ge-
meinsamen Heeres und 2500 Mann bei der Hon-
vedarmee in Anspruch genommen und eine
Schwichung des Kombattanten-Elements hervor-
gerufen habe, indem die Truppen aus diesem
Grunde unter dem etatsmassigen Prisenzstande
blieben. Hinzu komme, dass infolge der neu zu
formierenden Haubitzbatterien — einer Waffe,
die, wie wir bemerken, heute bereits in fast allen
grossen Heeren einen integrierenden Bestandteil
der Feldartillerien bildet — 5120 Mann, fir dié
Bemannung der neuen Kriegsschiffe 750 Mann,
und zur Erginzung des Priisenzstandes der
Truppen 11,000 Mann notwendig seien. Die
Regierung fordere jedoch mit den 20,000 Re-
kruten 3000 Mann dber den Bedarf, um betreffs
der Beurlaubungen aus Familienriicksichten libe-
raler vorgehen zu konnen. Die Inanspruchnahme
der Ersatz - Reservisten solle dberdies nur ein
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Aushilfsmittel bis zu dem Zeitpunkt sein, wo
die unvermeidliche Erhdhung des Rekrutenkon-
tingents eintrete. Die Massregel werde jedoch
dadurch gemildert, dass ein Drittel der einbe-
rufenen 20,000 Ersatz - Reservisten schon nach
dem ersten Jahre beurlaubt werden solle, ein
weiteres Drittel und ein Drittel der im zweiten
Jahre Kinberufenen solle im Laufe des zweiten
Jahres beurlaubt werden, so dass der Priisenz-
stand wahrend dreier Jahre sich nicht um
60,000, sondern nur um 30,000 Rekruten er-
hohe. Die Gesamtzahl der Ersatz - Reservisten
betrage 371,257 Mann und opur im Vorjahr
allein wurden der Ersatz- Reserve 40,400 Mann
tiberwiesen. Hiervon sollen im Ganzen 11,550
Mann beansprucht werden, sodass vom letzten
Jahrgang immer noch iber 20,000 Mann in der
Ersatz-Reserve bleiben.

Das Gesetz von 1888 ermichtige den Kaiser,
im Fall der Bildung von neuen Truppenkdrpern,
zur Einberufung der Ersatzreserve; die Inan-
spruchnahme "der Ersatzreservisten hatte daher
auch auf diesem Wege erfolgen kdnnen. Die
Regierung wandte sich aber mit einem beson-
deren Gesetzentwurf an die Parlamente. Der
Gesetzentwurf wurde gleichzeitiz den gesetz-
gebenden Korperschaften Osterreichs und Un-
garns vorgelegt, gelangte jedoch in den ersteren,
wo die Geneigtheit zu seiner Bewilligung erst

nach Herbeifihrung des Ausgleichs und de_s"

Autonomen-Tarifs zu bestehen scheint, noch
nicht zur Beratung, wihrend den Delegationen
bereits die Kosten fir die Bedienung der neu
zu errichtenden Haubitzbattericen und fir die
Vermehrung des Marinepersonals und zwar die
Bemannung der Marinegeschiitze, in Summa
ein Kontingent von 6000 Mann, unter der Vor-
aussetzung bewilligt wurden, dass das Parlament
die Einberufung der Ersatzreserve durch ein
Gesetz beschliessen wird. Dagegen stiess er im
ungarischen Parlament, obgleich die Darlegungen

des Ministers Fejervary bedeutenden Eindruck

hervorriefen, aus politischen und wirtschaftlichen
Griinden auf lebhaften Widerstand. Die Vor-
lage, wurde entgegnet, schliesse ausser einer er-
heblichen wirtschaftlichen Belastung eine Um-
gehung des bestehenden Wehrgesetzes insofern
in sich, als sie das alljahrlich auszuiibende Re-
krutenbewilligungsrecht des Parlaments fiar den
Zeitraumivon 3 Jahren elimiere und im Grunde
genommen eine Erbdhung des bisherigen Re-
krutenkontingents fir diese Zeit bezwecke. Was
die wirtschaftliche Seite der geforderten Standes-
vermehrung betrifft, so wurde dagegen von Seiten
der Vertretung der Hauptstadt Ungarns geltend
gemacht, dass pach der Vorlage fir Ungarn
allein 12,000 Ersatzreservisten ihrer Beschifti-
gung, ihrer Arbeit und ihren Familien entzogen

wirden und somit die niitzliche Arbeit vo.
12,000 Biirgern jihrlich verloren gehe unl
andrerseits fiir deren Erhaltung als Soldaten
gesorgt werden miisse, und eine diesbesiigliche
Adrosse an das Abgeordnetenhaus unter Auf-
forderung aller Munizipien des Landes zum An-
schluss an dieselbe, beschlossen. Den eigent-
lichen Grund des Widerstandes gegen die Vor-
lage aber bilden die separatistischen Neigungen
in Ungarn, wo man seit der Abtrennung Un-
garns von Osterreich die Verstirkung des
stehenden Heeres stets zu verhindern bestrebt
war, wahrend alle Verstirkungen der Honved-
armee bewilligt wurden. Diesem, in- und ausser-
halb des Parlaments auch in akademischen
Kreisen in einer beginnenden Agitation auf-
tretenden Widerstand und den ihn begleitenden
Wiinschen gegeniiber im Widerstand, der idiber-
dies die Perspektive auf eine jemer Bewegungen
in Ungarn erdffnete, die wie diejenige von 1889
mit Erfolg gefihrt zu werden pflegen, sowie
da die Vorlage noch nicht an dem Ausschuss
des Osterreichischen Abgeordnetenhauses gelangt
war, so beantragte Minister Fejervary im Heeres-
ausschuss die Vertagung der weiteren Sitzungen,
behufs Erwgung motiviert erscheinender Wiinsche
und Vernehmung der Apsicht des Ausschusses
des Osterreichischen Abgeordnetenhauses, um als=
daon mit der dsterreichischen Regierung zu
dem Zweck in Berihrung zu treten, die in den
Ausschiissen des ungarischen und eventuell des
osterreichischen A bgeordnetenhausesvorgebrachten
Bedenken zu besprechen oder zu beheben .oder
gich mit der Osterreichischen Regierung iber
eine Modifizierung der Vorlage zu einigen. Dieser
Vertagungsantrag wurde einstimmig angenommen.
In den darauffolgenden militdrischen Beratungen
bei Kaiser Franz Josef in Wien, zu welchen
sich der Minister begeben hatte, schien sich an-
fainglich ein Kompromissvorschlag angebahnt zu
haben, der jedoch nur fiir das Jahr 1903 gelten
und in Ubereinstimmung mit den auf eine Er-
hohung des Mannschaftsstandes von etwa 5100
Mann fir die Haubitzbatterien und von 750
Mann fir die Marine, sowie auf die Einziehung
von 3000 Mann der Ersatzreserve zur Ergiozung
des Heeresprisenzstandes mit 3jihriger Dienst-
zeit, erstrecken sollte, auf welche die Heeres-
verwaltung besonders Gewicht legte, um gesetz-
lich zwar nicht vorgeseheme, jedoch dringende
Familienverhiltnisse durch die Dienstbefreiung
und Beurlaubung die betreffenden Mannscbaften
berdicksichtigen zu kdnnen. Wenn dieser Kom-
promiss vorgeschlagen worden und durchgegangen
ware, so wirde die erlangte Verstarkung der
osterreichischen Friedensprisenz sich in Summa
auf 8850 Mann beziffern, eine Zahl, die offenbar
nicht geniigt, um der Wehrmacht Osterreich-
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Ungarns nach jhrem jahrzehnte langen Zuriick-
bleiben hinter derjenigen der iibrigen grossen
Militarmachte, Italien ausgenommen, die Starke
zu verleihen, deren sie nach der Situation des
Reiches im europdischen Konzert bedarf und die
sowohl nach Bevolkerungsziffer wie auch dem
wirtschaftlichen Leistungsvermdgen des Landes
nach dasselbe auch zu erhalten vermag. Wie
berichtet wird, hat man sich jedoch in zwolfter
Stunde dazn entschlossen, den Kompromissvor-
schlag fallen zu lassen und eine Entscheidung
iber die kiinftige Hohe des Heeresprasenzstandes
mit der Forderung der Erhohung des Rekruten-
kontingents um 20,000 Mann vorliufig fir ein
Jahr herbeizufihren, und man muss daber auf
heftige Debatten und Kampfe in beiden Parla-
menten gefasst sein.

Principiis obsta.

Das Kriegsgericht gegen die fahnenflichtigen
Genfer Milizen ist mit seiner Arbeit fertig. Die
gesprochenen Urteile haben, vom militdrischen
wie vom juristischen Standpunkt aus betrachtet,
wenig befriedigen konnen und machen zum Teil
den Eindruck, wie wenn sie nicht von Richtern
gefdllt wiren, sondern von ungebildeten Ge-

schworenen, die sich durch die Macht der Rede

des Verteidigers fangen lassen und beeinflusst
sind von Hinweisungen und Regungen, welche
mit der Recht- und Schuldfrage nichts zu
schaffen haben.

Wenn zugegeben werden muss, dass das Nach-
spiel der Bestrafung der Fahunenflichtigen das
Allerschlimmste an den Streikunruhen in Genf
war, so wird jedermann dariiber einig sein, dass
der Wiederholung vorgebeugt werden muss. Dies
ist nur mdglich, wenn man sine ira et studio
sich dber die Ursachen des Vorkommnisses
Rechenschaft giebt.

Die Zahl derjenigen, welche dem Dienstauf-
gebot nicht nachgekommen sind, obgleich im
Aufgebot auf die Gesetzesparagraphen hingewiesen
und mit deren Anwendung gedroht wurde, be-
trug diber 300, die Zahl wiirde eine noch grossere
sein, wenn man die noch hinzurechnet, welche
dem Aufgebot zumerst nicht nachkamen, dann
aber am zweiten und dritten Tage doch noch
einriickten, weil sie nach Uberlegung dies fiir
geraten erachteten. Aus der ganzen grossea Zahl
wurden nur 17 zur Aburteilung durch das
Kriegsgericht ausgelesen; alle, die sich auf irgend
eine Art entschuldigten, d. h. die nicht erklar-
ten, dass ihr Nichteinriicken durch Solidaritat
mit dem Streik veranlasst sei, wurden laufen ge-
lassen oder zur disziplinarischen Bestrafung der
Militardirektion Genf iberwiesen.
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Nach meiner Anschauung der Dinge wire
eher das Umgekehrte geeignet gewesen, der
Wiederholung der traurigen Erscheinung vorzu-
beugen, dass von den zum Schutz von Gesetz
und Ordnung einberufenen Wehrmannern ein so
grosser Prozentsatz zu Hause bleibt. — Die 17
Mann, die jhrer Strafbarkeit bewusst, aus Uber-
zeugung dem Gesetze nicht gehorchten, sind nicht
ein 80 schlimmes Symptom fiir die Zustinde, wie
die grosse Zahl der anderen, welche Befehl und
Gesetz und Strafandrohung und Birger-
pflicht verlachten.

Aber diese mache ich fiir ihr Verbrechen nur
bedingt und beschrinkt haftbar und ich erklare
frei heraus, ich hitte mich viel mehr gewundert,
wenn gar keine solche Fahnenflichtigen vorge-
kommen wiren, als dass deren Zahl so gross
war. Jeder, der die Verhdltnisse kennt, weiss,
warum ich das meine. Die Nachsicht, mit wel-
cher von altersher und dberall bei uns jene
behandelt werden, denen es gerade nicht passt,
dem Dienstaufgebot za folgen, ist die Ursache,
warum idberall und fir alle Dienste ein grosser
Teil der Pflichtigen nicht einriickt. Die Gesamt-
zahl der in den Wiederholungskurs Nichtein-
rickenden betrigt vielfach 20 bis 25 Prozent
und noch mehr der Kontrollstirke. Wenn sich
datunter auch die befreiten &lteren Jahrginge,
Betirlaubte und sonst legal Dispensierte befinden,
s0- sind ‘doch’ gar viele mit dabei, ‘denen das
Eiriicken einfach nicht konvenierte. Dieser Tage
wurde von dem Kriegsgericht der VI. Division
ein’ Trainsoldat wegen Desertion aus dem Dienst
und Korperverletzung bestraft, der vorber 4 mal
dem Dienstaufgebot nicht gefolgt war und dafir
abwechslungsweise mit 20 oder 10 Tagen Arrest
bestraft warde, aber, soweit aus den miindlichen
Verhandlungen vor dem Gericht hervorgieng,
niemals zum Nachholen des geschwinzten Dien-
stes gezwungen zu sein scheint. Die Nach-
sicht mit solchen, welche ohne triftigen Grund
dem Dienstaufgebot nicht folgen, war immer
besonders gross im Kanton Genf, wo dberhaupt
in gewissen Kreisen die Ansichten Gber mili-
tarisches Pflichtgebot und militarische Disziplin
nicht ganz einwandfrei sind. .

Dies ist der Hauptgrund, weswegen dber 300
Genfer Wehrmanner dem diesmaligen Ruf zu
den Waffen nicht gefolgt sind. Wenn immer
mit der ganzen pflichtgemassen Strenge
des Gesetzes gegen solche eingeschritten worden
wire, die ilrer Birgerpflicht als Wehrménner
picht nachkamen, so wire jetzt die Zahl der
Fahuoenfliichtigen eine viel geringere gewesen.*)

%) Wie sehr die bisherige laxe pflichtwidrige
Art der Behandlung solcher Vergehén die allgemeine
Ansicht hervorgerufen, solche Dienstentziehung sei nichts
Schlimmes und wie sehr diese Meinung der Hauptgrund



	Die österreichisch-ungarische Wehrvorlage

